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erdmand
Me / von Wottesder

Mnaden/Grwöhlter Uöm.Käyser/
? zu allenZeiten Mehrer deß Reichs/in Ger-
^

manien / zu Hungarn / vnd Böhaimb / rc.
König/ Ertz -Herhog M Oesterreich/Hertzog

zu Burgund/Steyr/Kärndten/ § rain / vndWürtemberg/inOber:
vndNider Schlesien/Marggraffe zu Mahren / in Ober : vndNider
Laußnitz/Gräffe zuHabspurg/Tyrol/vndGörtz/re . EntbietenN.
allen / vnd jeden Unfern Unterthanen/ Geist : vnd Weltlichen / was
Würden / Stands / oder Weesens / die in Unserm Ertz - Hertzogthumb
Oesterreich vrtter der Ennß gesessen/vnd wonhafft scynd/anch sonsten
männiglichen/so vorUnsererN.OestRegicrung/vndLandmarschalli-
schen Gericht / zuthun/oder zuhandlen haben/vnserGnad/ vnd alles
Guts / vnd fügen euch hiemit gnädigst zuvernehmen.

Demnachdie Erfahrung geben/ was Massen ein Zeit hero/ zu wider
denen von Unfern geehrtisten Vorfahrern außgangenen Oencralien,
derLxccutlOlis.pioccsginUic^uläirtenSchuldsachen/fürnehmblich
wegen allerhand / von denen unzuhaltig : vnd boßhafftigen Schuld¬
nern gesuchtenRenck/vndVortheilligkeiten/auchUnserer nachgesetz¬
ten Obrigkeit gefallenem kespeL . vnd Gehorsambs/ also verlengert
worden/daß die Gläubiger/theils bey jhren gehabten richtigen An¬
forderungen Nothleydcn : Theils auß Armut / von der Lxecurion
gar ablassen müssen/ oder doch über vil lange Zeit/vnddarzue mitgrof-
ftrMühe/vnd Unkosten/zu dem jhrigen widerumb gelangen mögen/
vnter dessen gedacht : Unsere nachgesetzte Gerichter vnauffhörlich an¬
geloffen/vnd an vnsern eigenen Geschafft : vnd Verrichtungen gehin»
dert / auch der Ereän durchgehend geschwächt worden / vnd fast ge¬
fallen. A 2 Wann



2 Neue Lxecutions-

Wann Wir Uns dann vnter andern höchlich angelegen seyn lassen
zu Widerbring : vnd Erhaltung / deß bey disen Zeiten geschwundenen
Lieölts , Thrauen/vnd Glaubens/jedermänniglich schleiniges Recht
zuertheilen / vnd allem widrigen / so dasselbe hindern möchte/mögli¬
chistzusteuren/vnd fürzukommen ; als haben Wir/den bißhero geführ¬
ten bixccution8 -proce58 , abzukürtzen/für ein sonderbahre Nothturfft
gehalten : Und demnach über gehöriger Orthen abgefordert : Auch ein-
kommene Bericht/vnd Gutachten/ insonderheit aber / nach Verneh¬
mung Unserer getreu - gehorsambistcn Stande auff ein Neue Lxecu-
tion8-Ordnung/wie diebey obernentvnsererN. Oest. Regierung vnd
Landmarschallischen Gericht ins künfftig zuhaltcn / auff Unser : vnd
Unserer Erben / vnd Nachkommen wohlgefahlen / nachfolgender Ge¬
stalt / Uns gnadigist retolvirt , vnd entschlossen.

Wer Erste Dm !.
Von dem Lebotts-Brieff.

§. i.
'Uffbekänntliche mit deß Schuldners Handschrifft/

B vndPettschafft/wie auch Unserer Stadt/vnd Märckt/mit
,— .. jhren ZnsigelnbekräfftigteSchuld -Brieff/ darinnen die rech¬
te vnd wahre Ursach/woher solcheSchuld aigentlich rühret / begrif-
fen/vnd andere lautere Forderungen / setzen / ordnen/ vnd wollen Wir/
daß sowohl beyUnsererN. Oest. Regierung/als Landmarschallischen
Gericht / nach Inhalt deß hievor am Fünfften Decembris abgewichc-
ncn SechzehcnhundertDrey vnd dreyssigsten Jahrs/desthalben auß-
gangenen Ocner3l -^ lLnä3i:8,die schleinige Lxecution,vnd zwar als-
balden auff die ersteKlag/der Gebotts -Brieff hinfchro solle verwilli-
get/vnd außgefertigct werden / derselben / alsdann mehr nicht / als
von Zeit derÜberantwortung an / Vierzehen Tag begreiffen.

Wer ÄnderteLimi.
Von Mhrnungs Uathschlag.

L. i.
Mnn nunder Schuldner die Bezahlung innerhalb sol-
Achen vierzehen Tagen nicht laistet / soll auff deß Gläubigers

ferrers anrueffen / der Wahrnungs Rathschag/ daß ist / die



Ordnung. z
Vollziehung deß Gebotts - Brieffs innerhalb Acht Tagen/wofern
nichts einkommen/erfolgen. Und die ferrcrebißhero ertheilteWahr-
nung/vndErinderung auffgehöbt scyn.

§ U . Zn erkennten Schuld : vnd andern persona ! Sprüchen/vnd
Sachen wo derAbfchydin rem juöicatLmerwachsen/soll die Voll¬
ziehung deß ergangenen Abschyds inner Acht Tagen / ohne weitern
Anhang/alsdann wofern nichts einkommen/der Ansatz verwieget:
vnd außgcfertiget.

§. IU . Zum Fall aber der Gegentheil einkombt/ das erste Anbrin-
gen zwar/ mit fürzuhaltcn erlediget / doch wann errepliciert . vnd
nichts erhöblichesbeybringt/ dasselbe verworffen/ vnd demKlager
ungehindert solches vnerheblichenEinwendens die ferrereLxecunon
verwilligct/ benehens er beklagte/ auss sein deß Klägers anbringenge-
wisen werden ; welches dann auch bey andern§raäibu ; Lxecuüoms
gleicher Gestalt in acht zunehmen ist.

Der DritteMut.
Von dem Ansatz.

§. i.
Ann nun dise Acht Tag auch verstrichen / solle dem
Kläger auff serrers anrueffen / alsobald der Ansatz wofern
nichts : oder wie erst gemelt / nichts erhebliches einkommen/

verwilliget/vnd bey derLantzley außgefertigekwerden.
§ . 11. Doch solle der Gläubiger ehender der vnter Marschall/

oderWeißbott den Ansatz exe^mert , seine Anforderung/was diesel¬
be biß dahin inHaupt-Summa/InrercL,Lxpcr>8, Unkosten/vnd
Schädcn/außtrüge/wieauch ein verläßlicheVerzaichnuß der jenigen
Stuck / vnd Gütter/sie seyn beweglich / oder vnbeweglich/welche er
anzusetzen willens/sambt dem gewönlichenGewalt/vnter seiner/ oder
seines bestellen Gewalttragers Fertigung / bey Regierung Unserm
Stadthalter/ oder Lantzler / vnd bey dem Landmarschallischen Ge¬
richt/Unfern Landmarschallen/ oder Land vnterMarschallengründ¬
lich vorbringen/vnd darüber deren weiternBefelchs erwarten.

III . Auch dem Gläubiger bevor/vnd in seiner Willkuhr stehen/
ligend : oder fahrende Gütter ansetzen zulassen / doch solle Unsere N.
Okst - Regierung/vndLandmarschallisch Gericht nichtzuegeben/daß



4 Neue Zxecutions- /
so lang andere Gütter verhanden / dergleichen Mobilia angesetzt wer¬
den/dardurch der Schuldner verschimpfft wurde.

§ IV . Alsdann solle derAnsatz dem vnter Marschallen/oderWeiß¬
botten/ ( welcher letztere hinfürovon UnsermLandmarschallischen Ge¬
richt auffgenommen werden / auch Uns / vnd demselben/ wie andere
§ antzleyPersonen/nach dem/destwegen in der Gerichts - Ordnung / .
sich befindendem kormular. geschworen seyn solle/ ) zuegcstellt wer- j
den/derselbig vnterMarschall/ vnd Weißbott / solle so weit / vnd als
vil dem Außwürcker deß Ansatzes / von Unserer N . Oest. Regierung /
vnd LandmarschallischenGcrichtverwilliget worden ist/Spanen/vnd
Ansetzen/vnd jlMe destwcgen/ein ordentlicheLxecuUon,vnd Span/
vnter seiner Fertigung zuestellen. , ^ ^ ^ -

r. V . Hierauff gebührt nun ,hme vntcrMarschallen/ oder Werß-
botten (welcher vnterMarschall von Uns zwar besoldet / jedoch der

, ^
Weißbott/vmb willen er vil mehrer Ansatz / als besagter vnterMar¬
schall zu exauieren. vnd ein erträglichere Zuebueß hat / ohne Besol¬
dung/dienen wird/ ) deß Tags für seineIöhrung/vnd Mühe / von der
Parthey zuraichen. 4 . Fl. 4 . ß . Gleich wie vnten bey denen Einant¬
wort . vnd SätzungsLommiüaricn, vorgesehen ist. DerLandgut-
schy / oder das Reit - Pfcrdt aber/solle absonderlich bezahlt / oder
welches in jhr der Parthey Willkühr stehet/selbsten gestellet/hingegen , ,
aber durch dise neueTax alle Staigerung auffgehebt/vnd ins künfftig
nichts mehrerö/vnterwasSchein es immer seyn möchte/ ( es seyen
gleich vil/oder wenig Stuck in dem Ansatz begriffen/oderer werde in;
oder vor der Stadt/ nahe/ oder weit/ auff dem Land excqmere,/ auch
an einem/odermehr Orthen geführt/ odermehr ^Äus , auff nichtzu¬
sammen gehörigen Güttern begangen oder nicht ) gefordert/oder ge¬
nommen/vndalso alle Ansatz/welche ein Parthey berühren/vnter ar-
mrRaiß/vndTax verrichtet werden/vnd damit auchhierinncn durch
den vnterMarschallen / oder Weißbotten/ in den Tagraisen/zu Be¬
schwörung der Partheyen / kein Vortheil gebraucht werden möge / so
solle hinfüro gedachten vnterMarschallen/ vnd Weißbotten/für ein
Tagreiß / von Georgii/ biß Michaelis Fünff/ von Michaelis biß Gcor-
gii aber Vier Meil-Weegs wenigist/ allermassen sie in dem Botten-
Ambt gerechnet werden/vnd zu Verrichtung deß Ansatzes / ( es seye
gleich in einem/oder mehr/in einer Tagreiß gelegenen Orthen/)auch
rinenTag/vndwosich schon die letzte Tagreiß aufferst gemelteMeil-

Weegs/



Ordnung. 5
Weegs/völlig nicht erstreckete: Deßgleichen so der Ansatz in der Ge¬
richtsstatt/oder nahedarbey also daß derselbe in weniger Zeit zu exe-
quicren . nichts desto weniger allezeit der gantze Tag/vnd ein voll-
kommene Tags -Besoldung darfür geraith : vnd passiert werden / be-
nebens lassen Wir jhme Weißbotten/ oder vnterMarschallen/seinab-
sonderliche Schreib -Tax / dergestalt verbleiben/daß er erstlich für ei¬
nen Inhibition - Schein ; Item für ein ^ eläxicrung/vnd für ein ^ rte-
itation , von jedemlllikrument , es seyen darin vil/odcr wenigStuck
begriffen. - - - § z . Fl.

Anderten / für ein Lxecution , oderUrkund dcß geführten Ansatzes/
vnter seiner Fertigung/wie nicht weniger für ein Vickmu8,so auß dem
krotkocoli geschriben wird

./vngeachtet mehr/oder weniger Stuck/
darinnen tpecjücire werden/auch für jedes . - - 6ß.

Und letztlich für ein jeden Ansatz zu extrahieren . - - r . ß.
von der Parthey einsordern möge.

§. v t. Darbey wollen Wir aber / so wohl jhme vnter Marschal¬
len/ als auch dem Weißbotten/ allesEmsts / vnd bey vnaußbleiblicher
Straff eingebunden haben/ daß wann eiwParthey einem / oder dem
andern / den außgewürckten Ansatz / ob es schon ein geringe Summa
anbetreffen thatte/zuegestellt/sie denselben Ansatz / Nicht biß andere/
vndmehr zusamen kommen/verspahren/vndauffhalten / sondern be¬
sagte Parthey alsobalden mit Lxequirung desselben gewißlichcn be»
fördern : Wann auch zween Ansatz wider einen Schuldner zusammen
kommen/fiedenjenigen/ welcher ehender verwiüiget worden/vor»
hcro exec^uiercn : oder wann beede in einem Tag verwiüiget/sich de¬
rentwegen / welchen sie nemblich vor dem andern zu exe^uiercn ha¬
ben / bey Gericht erkundigen sollen.

§. V l l . Im Fall nun allein Wahrend/ oder bewegliche Gükter an¬
gesetzt/wurden/soll der vnterMarfchall/oder Weißbott dieselbe(doch
M dem Orth/wo sie sich befinden/) in sein Gerichtliche Spörr / vnd
Verwahrung nehmen / vnd entweder selbstcn in gucter Fürsorg/vnd
Beobachtung halten / oder einer getreuen tauglich : vnd angesessenen
Person vertrauen/ damit darvon nichts verwendet werde / welches
dann auch von dem Wich zuverstehen/daß sie rühmlichen dasselbe be-
schreiben/vnd wie gemclt / ein Person/ damit nichts vemlicmre wer¬
de ; hierzue bestellen / jedoch jhme Schuldner/wie auch dem Gläubi¬
ger erlaubt seyn/daß er aufferheischende Nothdursst/zu den verspörr-



6 Neue Lxecutions-
tenVahrnussen/inbeyseyn deß vnterMarschall : Weißbotten/oder
anderer darzue verordneten zueschen möge.

§. VII 1 . Damit auch hinfüro derUrioriret halber/ desto weniger
Streikt entstehe/vnd denen vortlhafftigenSchuldnern/so bißhero vil
mahl vngehindert dercxcc>uiertenAnsatz/dieGrundstuckanderwertS
versetzt/ oder wol gar verkaufst haben/derley Vorrl abgestrickt wer¬
den : Also wollen Wir / daß gedachter vnterMarschall / vnd Weiß¬
bott/vor Lxe^uirung deß Ansatz/auff die vnbcweglichenGütter/bey
denen Obrigkeiten/darunter solche Gründ/vnd Gülten ligen / abson¬
derlich aber der vnterMarschall/ wann er Land - Gütter anzusetzen/
bey UnfernLand-Marschallischen Gericht sich anmcldcn/vnd daß sol¬
che jhrerjurisäiLion angehörige Stuck angesetzt werden/ fürmercken
lassen/dessen auch einenSchein begehren/vnd solchen alsdann/sambt
jhrer Lxccuüon . mit Einverleibung / obangeregter Verzaichnuß/so
wohl der Anforderung/als auch der angesetzten Stuck/Gült / vnnd
Gütter/demGlaubigerzuestellensollen.

§ . IX . Der Termin aber deßAnsatz solle/ wie bißhero bky Unserer
N . Oest. Regierung erhaltenworden / Vierzehen Tag / von der Lxe-
ijuirung : vnd ehender nicht anzuraithen/ begreiffen.

§. X . Ferrer/vnd zum Fall sich begabe/daß der Schuldner wissent¬
lich nicht begüttet/also der Ansatz/entweder gar nicht/ oder nicht völ¬
lig möchte execiuiert werden / solle der Gläubiger/hievor gebräuchi-
ger Massen/vmb Aufflag Gütter namhafft zumachen / einkommen/
welches dem Schuldner

Inner Drey Tagen / sonst würbe in die kerKmal-Lxecmion verwilliget/
NachVerfliessungdiser/

NochmahleninnerDrey Tagen anfferlegt:
Alsdann wofern nichts einkommen / verwilliget / vnd wann sich

im nachsuechen/daß derGegentheil nichts eingebracht/öder die Auff¬
lag nicht vollzogen befindet/ bey Regierung/ das vecrer an den Pro¬
fessen / zu alsobaldiger / vnd wie er kan / vnd mag HrreiUrung deß
Schuldners/bey dem Land-Marschallischen Gericht aber/derselbige
beyBetrohungdeß Fürbietterö/inner den nächsten Acht Tagen/vor
jetzt gedachtem Land-Marschallischen Gericht zuerscheinen/erfordert/
vnd zu seiner Ankunfft/ von demselben auffdas Land-Hauß / jedoch die
jenigcn/welche dem Land-MarschallischenGericht vnterworffen/vnd
nicht würckliche Land-Leuth seynd / anderwertö hin / in Arrest : ver¬

schafft:



Ordnung. 7
schafft : Zum Faller aber vngehorsamb außbleiben wurde / auff wei¬
ters anruffen / derFürbietter cx oKcio verwilliget/ vnd er Beklagter
durch denselben/mitZueziehung genügsamer Wacht/ auff das Land-
Hauß in verhasstgebracht : Die Weibs-Persohnen aber/welcheLand-
Leuth seynd/nicht auffdasLand-Hauß/sondern in jhren Wohn -Zim-
mern/ vnd da sie deren keines hcttcn/wo sie einkchren / allhier in der
Stadt/in den Arrest genommen werden.

§ . XI . Wann aber der SchuldnerGütter namhafft macht/so nicht
annehmlich/vndzuvermuthen/daßer bessere habe/solle er einen Kör¬
perlichenAydablegemdaß er keine bessere Zahlungs -Mittl in seinem
Vermögen habe/noch wisse.

§ . XII . So nun der Landmann / welcher auff das Land - Hauß/
oder der/so Unserer Regierung in Oesterreich vnter derEnnß / vnter-
worffen/zum Profosen in Arrest grbracht/gleichwol keine Gütter nam¬
hafft zumachen / oder Mittl seine Gläubiger völlig zubezahlen hette r
Setzen/vnd ordnen Wir/daß auffsolchenFall/dergleichen Personen/
wann sie anders durchLatus korruicos , oder unversehene Zuefall/
vnd ohn jhr verschulden/inArmuthgerathen/ all jhr habendesGuet/
jhren Gläubigern/ohne einige gefährliche Hinterhaltung/würcklich
übergeben/vnd einraumen : Benebens den Ayd der Armen / daß sie
nehmlich injhrem Vermögen weiters nichts haben noch wissen / lat¬
sten : Darauffsie alsdann derPersonal - Lxecuüonzwar befreyt/doch
nichtsdestoweniger denen Gläubiger so weit verhasst bleiben / daß/
wann sie zu mchrern Vermögen kommen / sic die Schuld zubezahlen
verbunden seyn.

§. XIII . Die jenigen aber / so außer einesLatus kortuiü( so ih¬
nen zuerweisen obligensoll/ vnd derentwegen sowol Unsere N. Oest.
Regierung als Land-Marschallischeö Gericht/dencnselben einen ley,
dentlichen pcrmm zugeben hat/) in Schulden geräthen/vndderselben
fürsetzlich mehr machen/ als sie auß jhrem Vermögen bezahlen kön¬
nen / oderm krauäem Lreäitorum , daß ihrige verthuen / vnd dem¬
nach obgehörter Massen/auffs Land-Hauß/oder zum Profosen in Ar¬
rest komm ' sollen auffanrueffen deß Glaubigers/wann sie Land-Leuth/
zu Bestraffung/ vnd Akbueß/auff ein Granitz - Hauß verwahrter ge-
schickt/vnd alldorten so lang / ohne Sold/alleinmit Raichung der Pro¬
viant so gewöhnlich zu dienen/biß siesich endlich derSchulden halber
befreyet/ oder derselben gäntzlich entlassen seynd/angehalten : Die aber

B so



8 Neue Lxecutiong-
so keine Lano-reury / jynen zur «L>rru„ , v„v unv^ >> ^ . .»
dem Drofosen m die Löwengrueben/ oder auffdeß Klagers ferrerö Be»
gehren / in den allhiesigen Stadt » Graben gesetzt / oder sonsten zu ge»
mainer Arbeit angehalten werden ; vnd auff solchem Fall so wohl Un¬
sere O . Oest. Regierung/ als Land-MarschallischeGericht/ nach Ver¬
nehmung derLrcältorn . wievil dergleichenPersonen an einem/oder
andernOrth / vnd Verhafftung/an der Schuld jedes Tags abbuffen
können/zuentschaiden haben : Die Weibs - Personen aber/mogenm
dieSpitaüer zuDienst der Armen/ohne Besoldung verschafft werden.

§ . X l v . Weilen auch fürkombt/ daß theils Obrigkeiten / vnterwel-
cherIun8äiÄL0ndieGrundsiuck/ oder Gülten / so anzusetzen / sich be-
finden / von dem vnterMarschall / oder Weißbotten absonderliche
LowpLls -Schreiben begehren / vnd sonsten nicht statt rhuen / oder
dieLxecutlon fürnehmen lassen wollen: welches dem alten Herkom¬
men/ auch derBillichkeitzuwider. Als gedielten Wir allen / vnd je»
denObrigkeiten/Geist-. vndWelclichen/allesErnsts hiemit/vnd wol¬
len/daß siehinfüro demvnterMarschallcn/ oder Weißbotten/an sei»
ner Verrichtung einige Verhinderung nicht zuefügen/noch destwegen
Lompa5s -Schreibcn/oder anders erwarten / sondern die geführte
Lxecuüon fürmercken : Dasie aber/wegenObrigkeitlicherSpruch

ges in dem Schein (wclchen sie gegen leydentlicherTax/doch inhohem
Sachen meistens vmb 6 . ß . ertheilen sollen) beyrucken.

er Vierdte Litul .!

Ach beschehenenAnsatz / bleikt mitlcr Jeit die ?o5-
>leMon der gespänten Gütter / allein bey Gerichts Händen/
vnd sonst keiner Parthey/vnd so der jenig / auffdessen Güt¬

ter/der Ansatz ergangen/in der bestimbten Zeit der vierzehcnTagsel-
bige nicht gelaist/soll alsbald der Rathschlag

kiar , wofern nichts einkommen / Anbott / vnd LLS , bey der Kanßley anßzn-
ftrtigen;

fteundten/jhre Sprüch / sonderlich das Einstand Recht / anmelden



Ordnung. 9
können/auch das LäiLsowohl bey offtgedachl Unserer N Oest. Re¬
gierung/als dem Land-Marschallischen Gericht/ außgefertiget/dar-
innen Sechs Wochen bestimbt/auch in beeden alles das jenige / so m
den Ansatz kommen/begriffen werden.

§. 11. Zum Fall nun der Schuldner / die gespanten Gütter inner
den bestimbten bermm , mit Vollziehung voriger Aufflagen außge-
löst/so soll das Gericht den Ansatz / doch nicht vor / vnd ehe / biß der
Unkosten vnd Lxpcn8 , so biß zu derselben Zeit darüber gangen e de-
rentwegenUnsereN Oest. Regierung/ vnd Land-Marschallisches Ge¬
richt/ die Mäßigung extra orämariä wie hernach folget/ fürnemmen
solle ) darneben auch bezalt worden / rclaxiren , vnd auffhcben : Zn-
gleichen auch die nächst Befreunde/wann sie auff das angeschlagene
offene deß Einstandt Rechts / bey solchen gespäntcn Güttern/
wofcrrn sie von dem Schuldner selbst nicht außgelöst wurden/sich ge¬
brauchen / vnd jhrer Befteundten Gütter / gegen Erlegung der Ge¬
richtlichenBehebnußannchmen wollen/sichvor Außgang berührter
sechs Wochen bey Gerichtgewißlich anmelden/ die Behebnuß / würck-
lich erlegen / vnd darüber nicht verziehen / wihrjgenfahls Unsere N.
Oest. Regierung/vnd Land-Marschallisches Gericht auff weiters an¬
melden/dem Gläubiger das Urlaub ertheilen ^ vnd darüber/wederden
HaubtSchuldner derAußlösung/nochdie Befreunde deß Einstands
halber/weiter hören noch Melassen sollen.

§ . III . Die angesetzte bewegliche Gütter betreffent/weilendarbcy
ohne das kein Einstand gültig/ solle Unser N . Oest. Regierung/vnd
Land -Marschallisches Gericht/derentwegenkemAnbott/ vnd LLL,
ferrer außfertigen / sondern nachexeguirtenAnsirtz/( zum Fall anderst
der Gläubiger allein Vahrnuß ansetzen lassen ) gleichfahls alsobald
auff erstes anrueffen / dem Schuldner die Ablösung inner Vierzehen
Tagen durch den Rathschlag anbefehlen / welchen / so er nicht nach-
kombt/vnd der Gläubiger Urlaub/vnd Schätzung bcgehrt/jhme sol¬
che ohne weitere Wahrnung mit

klar , wofern nichts einkommen/
erthailen/vnd zugleichLommMricn verordnen/so die Schätzung/
mit vorgehender/ auffVierzchenTag / von Zeit der Lxcguirung an-
zuraithen/gcstelter Verkündigungperemptorie insWerck setzen/ be-
nebens dem Gegenthail die unfehlbare Parierung / durch absonder¬
lichen Befelch auffdie Weiß/wie hierunten bey dem Urlaub/von den

B 2 vnbe-
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vnbeweglichen Güttern/fürgesehen ist/aufferlegen : jedoch wann die
Schätzungs kelLüon einkommen / sowol dem Schuldner / als Gläu¬
biger bevor gelassen/dieÜberschätzung zubegehren/darzuegleichfahls
vierzehenTagperemptorie bestimbt/nachVcrfliessung derselben aber/
der Überschätzung halber/kein Theil mehr gehört/sondern der Gläu¬
biger bey seiner behebten eusseristcn Lxecuüon , würcklich gehandha-
bet/vnd auffsein anrueffen( welches in seinerWillkühr stehet) die Ge¬
richts Urkund außgefertiget werden.

»er Wusste Wul.
Kon dem Ur !aub/vnd LommiEon.

,
§. i.

^

M
'
O nun der Schuldner / die angesetzten beweglichen
Gütter/indem inAnbott benennten Termin , auch nichrauß-

gelöst/sollen obgemclte Gerichter/dem Gläubiger/auff seinBegchrn/
mit

kisr, wofern nichts einkommen.
So weit sich sein Behebnuß/vnd darüber geloffene Lxpens,vnd

Unkosten erstrecken/ Urlaub/vnd LommiMon zur Einantwort : vnd
Schätzung : Item einen paritioris Beselchs/ mit angehenckten Pön-
fall ( welchenUnsereN . Oest. Regierung / vndLandMarschallisches
Gericht/nach Beschaffenheit der beklagtenPcrsohn/vnd Vermögens/
setzen vnd demselben Befelch einvcrleiben wird ) auch den Gehorsamb
Brieff/andieUnterthancn/zugleich vnter einsten außzufertigen ver^
willigen.

§. 11. Wannaber der Beklagte entweder der Schätzung nicht statt
thun/oder die nothwendigen InitrumsntÄ , Grund -Bücher/vnd Ur-
bariL . vorzulegen sich verwaigern/oder sonst vngehorsamb erzeigen
wurde/ soll solcherPönfall als ipsokaLo , verfallen/eingesordert/vnd
er noch darüber von Unserer N . Oest. Regierung/oder Landmarschal»
lischenGericht hieher Lieicrt , vnd zumFall er einLands-Mitglid / auff
daöLand-Hauß : Die jenigen aber / so nicht Land-Leuth seynd / zum
ProfoseninArrest verschafft : Mitdenen Weibs ^Persohneyaber / wie
obstehet/ verfahren/vnd dessen nicht erlassen werden/biß sie würcklich
gehorsamen.

ß. Ili . In bemGehorsamBrieff aber/ den Unterthanen/ dieBetro»
hung beschehen: Da / vnd zum Fall/ sie die Angübungnicht laisten/oder

sich
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sich sonst vtigehorsamb erzeigen wurden / sie durch den Profosen/ in
Band/vnd Eysen allhcro gebracht vnd in Stadtgraben zur Arbeit an¬
gehaltenwerden sollen.

§ . I V. Nach empfangenen Lommi6ion8 -Befelch/sollen dieLom-
miLrien dem Schuldnerzu der Einantwort : vnd Schatzung/einmal/
vndzwar pcrempwric verkünden/vnd ein Tagsatzung auffVierzehen
Tag/vonZeit der geschehenen Erinderung anzuraithen/bcnennen/eS er¬
scheine alsdann der Schuldner/oder nicht/anfangS die Einantwort:
vndnachmahlö auch die Schatzung / soweit sich die Behebnuß deß
Klagers erstreckt/vntcr einstem fürnehmen/vnd verrichten.

§ . V . Doch solle der Gläubiger / wann das gcurlaubteGuctvntheil-
bar/die Übermaß/sambt der OriZmLlObliALüon .vnd denen biß da¬
hin geführten ^ Lca , innerhalbVierzehenTagen / zu Gerichts Hän¬
den erlegen/vnd das Gelt folgendö dem Schuldner auffsein Begehrn
gegen Quittung / die ObliZaeion , vnd aber / damit dem Klä¬
gerein Gerichts Urkund zubegehrn / nicht benommen werde/ mit Vor¬
wissen hinauß erfolgen : Da aber das geurlaubteGuet thcilbar wäre/
daS jenige/was deß Gläubigers Anforderungübertrifft/ alsbald rc-
laxiert .vndauffanhalten deß Schuldners / bey deß vnterMarschall/
oder Weißbottens ? rotKoeoll ab : vnd außgethan werden.

Wer Sechste Lüuk.
on Lmschätzung der beweglichenMändker.

§. i.

welche der Li eöltor , selbsten in Händen hat/solle dieselbe so-
, Nvol beyÜnsererN- Oest. Regierung/ alöLandmarschallischett

Gericht/ohne einig vorhergehenden Orrräum Lxecuüonis , erstlich
kirr, mit vorwissen/

AlSdann Nochmallen mitvorwißen/ vnd letztlich
xj -lk, woferrn nichtseinkomen / mit ordentlicher Verkündungfürzunehmen

verwilliget : auch weiters keine Erinder : oder Verkündung zugclassen
werden.

8. 1l . Doch wann ein Lrcäitor die Lxecuüon auff solchekävbillÄ.
welche er selbst nicht in Händen hat/ergreiffen wolte/ist derselbige sol¬
cheLxccuüonperZraäus oräinarioZ , außzuführen schuldig.

Der
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on der Überschätzung.
§. i.

Ann auch ein : oder anderer Theil / bey der fürüßer-. . . ^ Satzung beschwärdtzuseynvermaint/so ist einem
. . . . ssen/darübernocheinLommiMonzurUberschä-

tzung/auff andere Persohncn zubegehren/welche inner den Nächsten
vier Wochen nach einkommenerEinantwort: vnd Schätzungs Rela¬
tion , zum Falls vnbewegliche : woferrn sie aber bewegliche Gütter
seynd/innerhalbVierzehen Tagen angemelt / so dann jene. in dennach-
folgendenzweyen Monathen / dise aber innerMonaths -Frist/ perem-
ptorie , zu Merck gesetzt/vnd gäntzlich verricht werden solle.

§ . U . Die Schatz : vnd Überschätzung der Land-Gütter / Frcyßai-
gen/vndLehen/belangend/lassenWir es dißfahlsbeydem alten/biß-

Partheyen / in dem/ vmb Verordnung Lomiüaricn einglangende An-
Gelegenheit / vnd

denen Geeichtem aber / bevorstehen solle / da sie dawider erhebliche
Bedcncken hetten / andere exOKcio zuverordnen.

§. III . Dem jenigen/ welcher die Überschätzung begehrt hat/solle
ferers kein weitere Überschätzung verwilliget / vnd hierauffbey Unserer
N . Oest. Regierung/oder Landmarschallischen Gericht ( dißseits zwar
mitZueziehungMayer Land-Rechts Beysitzer/von beedcn Ständen)
extra orcknarie der endliche Außschlag gemacht werden/doch dem be-
schwardenTheil / daselbst bey Unserm Landmarschallischen Gericht /
die ^ .yxelatioli bevorstehen.

ScrNchtcDme
WonUaxder Linantwort : vnd Zchäßungs

Lorrnriiüarieli.
§ . I.

jCtteffcnd die ^ ommiilumen, welche zu Emankwort:
vnd Schätzung/ der angesetzten Gütter / abgeordnet werde/sol-

' ledencnselben/erstlichfür das VerkündSchreiben jedem z .Fl.
Da fik aber extra orämunL nochmahlen verkünden müstcn/ mehr

nicht
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nicht als jedem i . Fl . 4. ß . geraicht werden.

WannesnunhierauffzurAbraißkombt/ist die Parthey einem je,
wedern/ deß Tags / für seine Führung / vnd Mühe . 4. Fl. 4 . ß.

Daaber dieParthey/ LommiiLrios selbsten verzehrenwolle z .Fl.
zugeben/dochden Landgutschy/oder die Reitpferdt/absonderlich zube-
zahlen/oder welches auch in jhr der Parthey Willkühr stehet/selbstzu¬
stellen schuldig.

§. l l . Der Tagrcisen halber/wie weit nehmlich die LommitLrien
jedes Tags zuraisen/solle es gleich wie oben bey dem Weißbottenver¬
meldet/gehalten werden.

§ . II l. Hingegen solle die Relation , ohne ferrere Tax/oderVereh¬
rung vnverzüglich erfolgt/vnd bey Straft nicht auffgehalten/auch die
Schatzung in k-oco gemacht vnd verfast werden ; vnd haben sich die
LommiMrieri djßfahls so vil möglich ist / zubefürdern/vnd die Par¬
theyen nicht fürsetzlich auffzuziehen / sich auch durch der Partheyen
? roLell .3üonen an ihrerVerrichtung nicht auffhalten zulasten ; Will
aber die Klagende Parthey solche Schätzung allhier verfassen / vnd
auffsetzen lassen / soll es jhr auch vnverwehrt seyn.

AepNeundteDml.
on der^xeQutj or» , gusfdie Geistlich r Münd§-
Fürstliche : Lehenbare/vnd kiäei Lommiss : wie auch

derLommumteteliGütter.
§. i.

USbil d« Geistlichen / vnd Unserer aigenthumblich /
^ auchmitleydigen Stadt / vnd Marckt / derselben Spitällcr /

Vorwissen/jhrer Klöster/vndStüffc-Gütter / mitSchulden zubela¬
den/nicht erlaubt ist/wann dieselbewegeprivar- Schulden indieLxe-
cutiori komm/vnd darinnm vnaußgeledigter verstehen bleiben / sollen
dieselbe ausser Unser gnadigstes/oder Unserer N . Oest. Regierung vor«-
wissen/vndweitere Verordnung / nicht Memre.vnd die kiöei Lom-
mlss-Gütter/wieauch die Lehen/sonderlich die auff dem Fall stehen/
auffLommuliiteten dabey kein Fülligkeit zugewarten / nichttranke-
rirt , sondern dieLxecutlon, allein kruÄu8 . Lc Lomrnoöitates
geführt werden / jedoch solches auff die jenigen Gütter zuverstehen/
welche
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dexLxecution , wie auch verboktenen Schein / oder ? 3rti-
62, Handlungen/vnd k.enunci3tlorlLN , auch was

demselben mehrer anhängig.
§. I.

Errer^ wollen Wir auch obgedachte von Unferm
höchstgeehrtistenVorfahrern/sonderlichUnsermgeliebsteHer-
rm Vattem Kayser k'erämÄnäO dem Ändern/§ hnstseel : am

gedenckenö/ in lautern Schuld : vnd Lxecurions -Sachen / vnterm da¬to den fünfftenDecembris/AnnoSechzehenhundertDreyvndDrevs-

verzügige Einreden / vnd Lxcepüoaen die deß weitern / vnd lenaern
Außtragsvonnöthen/nichtbeschwaren/ noch das vnlautere mit demlauteren vermischen/ auch einige Appellation nicht Melassen/ sondern

satz/zugleich : dieperemptori28 aber/auch die jenigenvcclin3toriLs
welcheVlm xeremxtoriL auffsich haben/mitkinander einbringen/vnd

ohne
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ohne sonderbar erhebliche Ursachen weiters damit nicht gehört - vil«
weniger einige Verfahrung nach erlangtem Urlaub angeordnet werde.

III . Alleinweilen bey denen LontruLen , vnd Schuldverschrei»
bungcn / allerley Schcin/vnd vnzimbliche UurüäL -Handlungen/zu

(wie die täglicheErfahrenheitmit sich bringt)mit vnterlauffen : Als wo
sich einer auffein gewisse Summam verschreibt/ als hette er dieselbiqe
gantz in baaremGelt empfange/da doch das wenigste baaresGelt/daS
übrige aber/alles andere zuegeschlagene Sachen/Wein/Getrayd/Klei-
nodien / Silbergeschmeit / Maaren/vnd nochdarzue in einem Höchen
übermässigcnWerth/vndschlechterGütte: JtemandereSchulden/da-
von entweders gar nichts/oderwenig/ oder doch nicht so vil/ als sie zu-
geraittet/einzubringen/vnddergleichen mehr/ja offtmalgar/daß zuvor
inenbehaltcne vnd widerumbezu derHaubUSumam geschlageneöJn-
teresse/gewesen/dann Wo einer auffein ligendes Gut/ein gewisseSum-
maGelts/welches doch vil ein mehrerswerth / leyhet / vnd jhme dar»
für einen Kauff/auffWiderkauff/in einergewissen/vnd kurtzenAnzahl
Jahrwiderumbabzuledigen/auffrichten last/vnd selbiges Gurt dem
Entnehmer widerumb im Bestandtverläst/daß Jährliche Bestandt-
Gelt aber / so hoch spannet/daß jhme von dem Hundert nicht allein
6. 7, vnd8. Gulden/sondernwol io . 12 . vnd noch mehr Gulden/deß
Jahrs kommen : Solchemnach/vndweilendise/vnd alle andere derglei¬
chen Schein/vnd - Handlungen/ so wohl Wider Gott : als
MenschlicheRecht/dcrnächste/welcher etwo in Nöthen / vndGclts»
bedürfftig ist / dardurch zum höchsten vervorthailt / vnd zu grossen
Schaden gebracht wird/auch wider dieLhristliche Ehrbarkeit lauffen/
vnd manigkich nur zu Unterbrechung Unserer wohlverordmtenLandSf
Fürstlichen6cnei 3liLn . vnd Satzungen/der auff 5. oder meistens 6.
P . Lento zuegelaffenenInteresse halber/fürgenommrnwerden.

Als wollenWir solche verbottene Schein/vnd Uartiäse-Handlunr
gen/hiemitnicht allein allerdingscassirt, auffgehvbt/auch für nichtig/
vnd null äeclurirt , sondern auch alles Ernsts anbefohlen haben/ daß
darauffkeinLxccurion ertheilt/vnd wo die rtiäL .vndScheinHand-
lungen entweders bekäntlich/oderalsbald zuerwcisen/ der jenige/so die/
selbigeverübet/vmb die verschribene Haubt -Summa/vnd noch darzue/
nach Beschaffenheit deß übermässigen WuecherS / vndInteresse / an
Chr/Leib/vndGuet/ohneaÜeVerschonung gestrafft/Hierinyen auch
exOKLloproceäirr .vndnoch hem Beschwardtenbevorstche » solle/
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alle seine darapß erlideneSchäden/allzu hoch bezahltes Znteresse/vn-
terwas Nahmen/ vnd Schein dasielbe beschehen möchte/vndwasjh-
me sonsten wider Billichkeit zugemutet worden/absonderlich zuersue-

§ . IV. Und damit disem allem / desto gewisser / vnd sicherer fürkom¬
men werde ; Als setzen/ordnen/vnd wollen Wir/daß hinfüro in allen
Schuld-Verschreibungen/vnd contraLen,,« Massen solches auch die
gemain/ Käyserl . Rechtvermögen/vorgemelter Massen/ die wahre/vnd
rechte Ursach/woher solche Schuldaigentlich rühret/begriffen/vndwo
dieselb nicht von baar dargelyhenen sonder andern zuegeraittet : vnd
zuegeschlagenen Sachen herkämme/daß dieselben/ auch deren c)uali-
tce.en , vnd der Werth/wiehoch nehmblichen angeschlagen/vnd zuege-
raittet/außgedruckt/vnd wo solches in einer Schuld-Verschreibung/
vndLontiÄL , nicht begriffen / das darüber die Gerichtliche Lxecu-
üon nicht alsbald ertheilt/sondern dieselb zu weiterer rechtlichen Er¬
kanntnuß außgestelt werden solle-

§. v. Und demnach auch fürkombt/daß die Lonrradentenofftmahls
ObIiZLtioaes,vndSchuld-Brieff mit einander auffrichten/ vndUn-
sermLand-MarschallischenGericht pro raüücÄüone einreichen / dar¬
innen vngewönlicheLlausuln . vnd ^LnunciLtlone3 Z13ÜUM Lxe-
cuüoni8 begriffen . Als setzen/vndordnenWir/daßdergleichen demlu-
vi pudlicozu wider lauffendeObliZLüoncs , vndLolitraÄ . bey kei¬
ne m Gericht angenommen/sondern der Parthey widerumb hinauß ge¬
geben werden sollen.

§. VI. Zwar wollen Wir hierdurch keinem verwehrt haben/ daß er
sich der ^ orLLorien .LornmiUiolien,vndStillständen/aüch anderer
für jhne eingeführten Leneticieri: wie auch die Weiber/ Wan sie sich ne-
ben/vnd vor jhre Ehemänner verschreiben/jhrer in Rechten habenden
Freyheit begeben/vnd renunciren mögen/doch daß sie derselben vor-
hero durch zweenRechts «Gelehrte/ oder sonsten der Rechten verstan-
digAdelicheMänner/vnd Zeugsfertiger/genugsamb erinnert werden/
oder wo dasWeib / auffjhr aigenthumbliches Guet wegen deßMails
Schuld/ bey dem Grund -Buch einen Satz machen last/daß sie in eige¬
nerPerson dabey erscheine : welche nun dergestaltrenuncirehaben/
wider dieselbensolle der Lxecuüon,vngeachtet sie etwanu einMora¬
torium . Wider ihreLrcäitores. m Zcriere bey vns außwürckenmöch¬
ten/ein : als den andern Weeg / jhr Lauff gelassen werden.

§. VII. Nicht weniger nach erlangten Urlaub / vnd LommMon,
wann
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hierzue nicht pm-icrt , sondern dieselbevnterm freyenHimclbeschehen /
wollen Wir / daß derselbe Lreältor vnter die ^ lorLtoriL,Stillstandt
LoavocLilories : vnd andere LommiUiones .welcheWiretwo einem/
oder andernvebitori , auß gewissen Ursachen wider seineLreäiwres
ertheilen/vnd anordnen/weiters nicht gezogen/oder vcrstanden/noch
an seiner eusserist behöbten Lxecution dardurch verhindert werde:
Doch solle er dem Gericht zu schuldigen Ehren/vnd nachrichtlicher ln-
toi mation sichzwar schrifft : oder mündlichanmelde/hingege jhme sol¬
che Anmeldung an seinemRechten/vnderlangtenLxecuüon unprseju-ö icisrlich seyn/ auch derentwegen zu einigerweitern UiquÄrung in die

v Lommitlion nicht gezogen werden ; vnd dises allein sovil den Schuld¬
ner betrifft. Da aber einer/oder mehr/auß den Mitglaubigern/wider
den jenigen/ so das Urlaub/ vnd Einantwortung erlangt/krioritet-
Sprüch zuhaben vermaint / ist er derentwegen bey der Lommission
Red/vndAntwortzugeben schuldig.

len Wir dieselben / als vnnöthig hiemit gantzlich catUerr . vnd abge-
fchafft haben/vndmag derGlaubiger / für sich selbst / oder durch seine
Leuth/die jhmeGerichtlich eingeantwom Gütter besißen/vnd da er an
seinerUollets, durch den Gegentheil beunruhiget wurde / solle Unsere
N . Oest. Regierung/ oder Landmarschallischeö Gericht/jhme Gläubi¬
ger an die Hand stehen / vnd denselbigen bey seiner poiL5s,in allweg
Hand haben ; Benebenöauch gegen dem Verbrecher/Unserm üw claw
den Anderten May/Anno SechzehenhundertDrey vnd viertzig/auß-
gangenem General Mandat gemaß/ohne einigen der Person/
mit aller Scharpffe verfahren/ vnd er als ein Zerstörer deß Fridens/vnd
derGerechtigkeit/an Leib/Guet/vnd Bluet/nach Beschaffenheit der
Sachen/ohne alle Verschonung/neben Erstattung der verursachenden
Lxxen8,Unkosten/vndSchäden/bcstrafft werden.

§ 2 Der
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Wer Awölffte Dtuk.

Don BchaltungdrßKelts/so zu Kecichk
erlegt wird.

§. I.
A^ Achdem sich auch offtermahlen öegiöt / daß die Par»
WMtheyen/zu Einstellung derLxecuüon, Geltzu Gericht6 -Han-

den erlegen / vnd dannan sich selbst billich/auch dieNothdurfft
erfordert/daß manniglich zu guetem/solch erlegtes Gelt/in ordentli»
cher gueter Verwahrung vnd Sicherheit gehalten werde : Demnach
sosollenun hinfüro/jederzeiteinwohlverwartesOrth/beyvnsererN-
OestRegierung/derenRathsStuben/allermassenvnlangsten besche-
hen/außgczaichneter verbleiben/darzue Unser Stadthalter/vndKantz-
ler/wie auch derGerichts-8ecretLriu8, jeder ein besondern Schlüssel'
behalten; beyUnsermLandmarschallischenGerichtaber/ein wohlver¬
wahrte Truhen/mit zwayen vnterschidlichen gueten Schlössern/in ei¬
nemwohlverwahrtenGewölb seyn/vnd bleiben / zu welcher Truhen
der Landmarschall/ oder in seinem Abwesen der Land-Untermarschall
einen Schlüssel/vnd den anderen/derLandschreiber haben solle/ daß al¬
so ohnejhrbeeder wissen/vnd vorgehende Verordnung kein Gelt em¬
pfangen/oder außgegeben werden möge.

s.U .So bald auch cinGeltvon einer/odcr andernPartey/zuGerichtS
Händen erlegt wird/solle bey Unserer N. Oest. Regierung/dem Ge»
richtö8ecreLLrio,vnd bey dem LandmarschallischenGerichtdemLand-
SchreibcrdasäepolicierteGelt/vorgezelt/ in deren beyseyn / nach»
mahls verpettschiert/vnd bey Erhebung desselben / das gebrauchige
Zehlgelt / als vomGuldcn ein Kreutzer/ davon genommen/hingegen
aber/dem Gläubigerder Kegels, wegen Abgang deßZehlgelts Vor¬
behalten werden.

§. lll. Zu welchem Ende danngleichfahls ermelter GerichtsSecre-
tarillg , vnd der Land Schreiber ein besondersGelt,Buch zuhalten / in
welches sie alle vexolimalsbald dieselbigeerlegt werde/weres erlegt
hat/ mit der Summa/Zeit/vndTag auch Verpettschierüng / mit selbst
eigenerHandzuvcrzeichnen : vnd einzuschreiben haben / vnd wann ein
Gelt/oderanderesvepoücum , mit Bewilligung deß Gerichts/oder
der Parthey hinauß gegeben wird/sosolle alsdannder / durch dem cs
erhebt wird/ denselben seinen Empfang/vnd Hinaußnehmung auch
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mit aigener Hand vnter obbestimbte deß Gerichts Secretaru . vnnd
Land -Schreibers Verzaichnuß/im Gelt-Buch vormercken / vnd dem
Gerichtdestwegen ein genugsambeQuittung geben / welche ermelter
GerichtsSeLretarius , vnd Land - Schreiber ordentlich reZilkrieren,
vndneben demGelt-Buch auffbehalten solle. .

'-
§. lV . So auffein solcheszu Gericht erlegtesGelt : oderandersDe¬

positum ein Verbott ( wie vilmahlen beschicht) geschlagen / oder ein
Ansatz angemelt/ vnd angenommen worden/ solle besagterGerichts Le-
cretLriu8 , vnd Land-Schreiber/daselbe jederzeit ordentlich/vndwie
gebrauchig/insonderheit darzue vormercken/vnd desselben Einschrei¬
bens Inhalt/denen Partheyen/die esberührt/auffderselbeversuechen/
vnd begehren/glaubwürdige Außzüg / vnd Abschrifften/sich deren an
statt einer Bekanntnuß/oder Quittung jhrerNothdurfft nach / zuge¬
brauchen/gegen Reichung eines Gulden Tax/ mittheilen / vnd erfol¬
gen lassen.

Aerdrepzehende D 'tuk.
Von der Gerichts Urkund.

§. i.
Ann alsdann der Gläubiger / oder besitzende Theil /
ldieLxecution vollführt/stehet jhme bevor / ein Gerichts Ur¬
kund zubegehren/dercnsich zu seiner mehrernVerficherung/vnd

sonsten auff zuetragendeFall derNothdurfftnach/zugebrauchen/wel¬
che jhme mit vorgehender einmaliger Crinderung ertheilet werden.

§. ll . Jedoch er Gläubiger/oder besitzende Theil vonHuttdert Gul¬
den/oderauch darunterbiß im TauskntGulden/mclusivd. jedestio .Fl.
Tax.

Von rooo. Fl . aber/vndso fortan/von den ersten iooo. Fl. vnd
auch darunter. - - - - - z . Fl.

Wie nicht weniger/da er solche Gerichts Urkund/auffPergement
schreiben lassen/dassUbige absonderlich darzuegebe/oderbezahlen solle.

!er MerzchendeLtml.
on Mandhabung vorstehender Ordnung.

§. i.
Dem?rincix >3l, ^ävocat, ?rocur3tor, oder Ge-
lwalttrager/ diserOrdnungnicht nachgelebet/ oder sich sonsten
gegen dem Gericht/mit Worten/Wercken / oder Schrifften/

schimpfflich/vngebührlich/vnd verweißlich halten/ vnd erzeigen wur-
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de/berfelb? rincipnl , ^ ävocL^ krocurLtorzoderGewalttrager/sol-
le durch Unsere N .Oest.Regierung/oder LandmarschallischesGericht/
nach Gelegenheit seines Verbrechens gestrafft werden.

§. II . Und wann einem ^ clvocaten, ein Gelt-Straffauffgeladen/
solle er bey seinemAyd/ warmit er dem Gerichtzugethan/vndgeschwo¬
ren ist / dieselbig Gelt -Straff/von seinen Lllenren , oder princip ^ln
nicht widerumben begehren : ob aber einer Hierwider betretten wurde/
alsdann gegen demselben mit besonderer noch mehrern schärpffem
Straff / andern zum Abschey/ vnnachläßlich verfahren werden.

KWuß.
!Ach dem dtse Ordnung/alleinzu Abstellung/ Für-
Eomung/vnd Verhüttung der Partheyen fürsatzlich muth-
-willig : gefährlichenAuffzüg/vndvmb Befürderung schlei-

nigesRechtens willen/männiglich zu gutem fürgenommen/vnddann
Unser gnädigist : vnd ernstlicher Will/vnd Maynung ist/daß derselben
in allen/ in sichhaltenden ? un <Len.vnd ^ rticulen , gäntzlich : vnd aller-
manniglichs unverhindcrt/nachgangen werden solle ; Doch hiebey
außgenommen/vnd sonderlich vorbehaltent/ wo sich über kurtz / oder
lang/in einem/ oder mehr^ rriculn , Irrung/vnd Beschwärungzütrüg/
daß Wir dieselben durch gründliche Erfahrenheit / vnd mit zeitigem
Rath/nach Gelegenheit der Sachen/vndNothdmfft/bessern/mildern/
mehren/mindern/odergar widerumben auffheben mögen.

SogebiettenWirhierauffUnsererN . Oest. Regiemng/Landmar-
schallischen Gericht/wie auch denen Ehrwürdigen/Hoch : vnd Wohl-
gebohrnen/Wohlgebohrnen/Edlen/ Gestrengen / Chrsamben/Geist»
lichen / Unfern andächtigen / vnd lieben/getreuen N . allen/vnd jeden
Ständen/gemainer Landschafft / Unsers Ertz - Hcrtzogthumb Oester¬
reich vnter der Ennß/ auch allen ^ civocaten. procuratoren,vnd 8ol-
licitÄtorn, vnd sonsten andern Unfern Unterthancn / vnd Getreuen/
crnstlich/vnd wollen/daß fienunhinfüro/biß auffUnser/vnd Unserer
Erben/ vnd Nachkommen/ Wohlgefallen/diser beschribenen Ordnung/
vndLxecuüor >8-proeef8,in allweggemäß -. gehorsambistnachgeleben/
nachgehen/vnd festiglich darob halten/selbst darwider nicht handle« /
noch dasselbe jemands andern zuthuen / zuesehen/ oder gestatten ; Al¬
les bey Vermeydung Unserer schwären Straff / vnd Ungnad . Daß
meynenWir ernstlich / mitUrkund dises Brieffs . Geben in Unserer

Stadt



Ordnung . 2i
Stadt Wienn/ben Siben vnd Zwainßigksten Julij / im Sechzehen¬
hundert Fünff/ vnd fünfitzigisten / Unserer Reiche deß Römischen im
Neunzehenden/deßHungarischcn imDreyssigisten/vnddeßBöhaim-
bischen im Acht/vnd zwaintzigisten Jahre.
Peter Ernst von Molart Fr.

Vics Statthalter.

Johann BaptistaSuttinger/D.
Aantzler.

Imperawrig mLonlllio.

Philipp Jacob Kars.
Michael von Wiersing/ D.

di 6 . Dise Ordnung solle von dem Fest s . ^copolär , daß ist den
15. Novembris/dißIahrs an/männiglich binden/auch alle angefan¬
geneLxecuücmes, fie finden sich in .was Stand ste wollen/diser Ord¬
nung nach weiter fortgesetzt werdend
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